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Örtliche Fachinformationen zur Verwendung der Immobilienrichtwerte für den Teilmarkt 

Ein- und Zweifamilienhäuser 

 

 
Hinweise zur Verwendung des Immobilienrichtwerts  
 
Immobilienrichtwerte sind durchschnittliche Lagewerte für bebaute Grundstücke bezogen auf ein 
„Normobjekt“ (§ 38 Grundstückswertermittlungsverordnung – GrundWertVO NRW). Das Normobjekt ist 
detailliert mit seinen wertbestimmenden Merkmalen beschrieben. Abweichungen individueller Grund-
stücksmerkmale einer zu bewertenden Immobilie von der Richtwertnorm (z. B. Baujahr) können sach-
verständig unter Beachtung der veröffentlichten Umrechnungskoeffizienten berücksichtigt werden. 
 
 
Die Immobilienrichtwerte sind Vergleichsfaktoren für bebaute Grundstücke im Sinne des § 20 Immobi-
lienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) und können die Grundlage für die Verkehrswertermittlung 
im Vergleichswertverfahren bilden. Der berechnete Immobilienpreis entspricht jedoch nicht dem Ver-
kehrswert gem. § 194 BauGB. Dieser kann nur durch ein Verkehrswertgutachten ermittelt werden. 
 
 
Immobilienrichtwerte werden sachverständig aus der Kaufpreissammlung abgeleitet und durch Be-
schluss des Gutachterausschusses stichtagsbezogen festgesetzt. Sie beziehen sich auf die Teilmärkte 
Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Doppelhaushälften und Reihenhäuser.  
 
 
Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Herford und in der Stadt Herford hat Immobi-
lienrichtwerte für Ein- und Zweifamilienhäuser ermittelt und zum Stichtag 01.01.2024 beschlossen. 
Diese wurden aus rd. 3.000 Kaufpreisen der Jahre 2018 bis 2023 lageorientiert unter Berücksichtigung 
der Marktlage abgeleitet. Unterschiede in den wertbestimmenden Eigenschaften der Kaufpreise und 
dem Kaufzeitpunkt wurden sachverständig auf Basis einer Kaufpreisanalyse (multiple Regression) 
ermittelt. Die Immobilienrichtwerte sind nur innerhalb des Modells des Gutachterausschusses mit sei-
nen entsprechenden Umrechnungskoeffizienten zu verwenden. 
 
 
Für die Teilmärkte der freistehenden Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Doppelhaushälften und Rei-
henhäuser sind folgende Merkmale wertbestimmend: 
 
 

  Kommune 

  Bodenrichtwert 

  Baujahr 

  Ausstattungsstandard des Gebäudes (Gebäudestandard) 

  Wohnfläche 

  Durchgeführte Modernisierungen 

  Unterkellerung (Keller vorhanden ja/nein) 

  Grundstücksgröße 

  Anbauweise (freistehend, Doppelhaushälfte, Reihenmittelhaus, Reihenendhaus) 

 



 
 
Die veröffentlichten Richtwerte und Umrechnungskoeffizienten beziehen sich für den Kreis Herford auf 
folgendes Normobjekt: 
 
 

Merkmal Normobjekt 

Kommune Herford 

Bodenrichtwert 81-100 €/m² 

Baujahr 1961-1970 

Gebäudestandard Einfach-mittel 

Wohnfläche 126-150m² 

Modernisierung Baujahrestypisch (nicht modernisiert) 

Keller vorhanden Ja 

Fläche des Grundstückes 601-800 m² 

Anbauweise freistehend 

Immobilienrichtwert  1570 € pro m² Wohnfläche 

 
 
Die Einteilung in die Immobilienrichtwertzonen wurde anhand der Wertunterschiede je Kommune sowie 
einer weiteren Lageanpassung je nach Höhe des Bodenrichtwertes vorgenommen. Diese lagebezoge-
ne Anpassung über die Umrechnungskoeffizienten ist für die jeweilige Kommune und die Bodenricht-
werte bereits erfolgt. Hierbei wurden die ermittelten Umrechnungskoeffizienten (für Kommune und Bo-
denrichtwert) an den Immobilienrichtwert für den Kreis Herford angebracht, um den Nutzern eine über-
sichtliche Darstellung in Zonen zu ermöglich. 
 
 
 
 
 
Preisindex 
 
Die Immobilienrichtwerte wurden erstmals zum Stichtag 01.01.2024 ermittelt. Eine 
Immobilienpreisindexreihe wird vom Gutachterausschuss derzeit nicht abgeleitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
Umrechnungskoeffizienten zur Berücksichtigung von abweichenden Grundstücksmerkmalen 
 
Die weiteren Klasseneinteilungen und Umrechnungskoeffizienten für die wertbestimmenden Merkmale 
haben sich aus der multiplen Regression wie folgt ergeben: 
 
 

Grundstücksfläche 
in m² 

Umrechnungs-
koeffizient 

Anbauweise 
Umrechnungs-

koeffizient 

Bis 200 0,871 Doppel- und Reihen-
endhäuser 

0,939 
201-400 0,888 

401-600 0,957 Reihenmittelhäuser 0,893 

601-800 1,000 freistehend 1,000 

801-1.000 1,041 
  

über 1.000 1,077 
  

    
Baujahr 

Umrechnungs-
koeffizient 

Wohnfläche 
in m² 

Umrechnungs-
koeffizient 

Bis 1930 0,851 Bis 100 1,254 

1931-1950 0,868 101-125 1,117 

1951-1960 0,924 126-150 1,000 

1961-1970 1,000 151-175 0,919 

1971-1975 1,078 176-200 0,859 

1976-1980 1,145 201-225 0,781 

1981-1985 1,192 Über 225 0,725 

1986-1990 1,210 
  

1991-1995 1,301 
Keller 

Umrechnungs-
koeffizient 1996-2005 1,355 

Ab 2006 1,475 vorhanden 1,000 

  Nicht vorhanden 0,962 

    
Standard 

Umrechnungs-
koeffizient 

Modernisierung 
Umrechnungs-

koeffizient 

Einfach 0,821 Baujahrstypisch  
(nicht modernisiert) 

1,000 
Einfach bis mittel 1,000 

Mittel 1,115 Teilmodernisiert,  
im Rahmen der In-

standhaltung 
1,101 

Mittel bis gehoben 1,252 

Gehoben bis stark 
gehoben 

1,368 
Überwiegend moder-

nisiert 
1,262 

  
Voll modernisiert, 

neubaugleiche Alt-
bausanierung 

1,360 

 
 
 
Besondere örtliche oder bauliche Eigenschaften können Einfluss auf den Immobilienpreis haben. Diese 
objektspezifischen Merkmale können sachverständig durch Zu- und Abschläge berücksichtigt werden. 

 

Hinweis: Bei einer Abweichung des Objekts von den wertbestimmenden Merkmalen des Normobjektes 
sind die entsprechenden Umrechnungskoeffizienten anzuwenden. Insbesondere in den Randbereichen 
der Merkmalsklassen sind die Umrechnungskoeffizienten sachverständig anzuwenden. 
 



 
 

Beispielhaft ist die Berechnung des Immobilienpreises für ein Objekt in Hiddenhausen (Lageangepass-
ter Immobilienrichtwert laut BORIS.NRW = rd. 1.660 €/m²) dargestellt. 
 

Merkmal Objekt Umrechnungskoeffizient 

Baujahr 1951-1960 0,924 

Gebäudestandard Einfach-mittel 1,000 

Wohnfläche 151-175 m² 0,919 

Modernisierung Teilmodernisiert, im Rahmen der 
Instandhaltung 

1,262 

Keller vorhanden Ja 1,000 

Fläche des Grundstückes 801-1.000 m² 1,041 

Anbauweise freistehend 1,000 

 
Daraus ergibt sich er Immobilienrichtwert: 
 
1.660 €/m² x 0,924 x 0,919 x 1,262 x 1,041 = rd. 1.850 €/m² 
 
Bei einer Wohnfläche von 160 m² ergibt sich ein Immobilienpreis von: 
 

1.850 €/m² x 160 m² = 296.000€ 
 

Rd. 300.000 € 
 
Der Immobilienpreis entspricht nicht dem Verkehrswert gem. § 194 BauGB. Dieser kann nur durch ein 
Verkehrswertgutachten ermittelt werden. 
 
 
 
Merkmalsdefinition 
 
 
 
Die Merkmale Gebäudestandard und Modernisierung richten sich nach den Einteilungen der Anlage 4 
(NHK 2010) der Immobilienwertermittlungsverordnung. Die Zuordnung zu den oben beschriebenen 
Koeffizienten sind wie folgt anzuwenden. 
  
 
 
 

Standardstufe Gebäudestandard 

1 bis 1,5 Einfach 

1,5 bis 2,1 Einfach bis mittel 

2,1 bis 2,8 Mittel 

2,8 bis 3,4 Mittel bis gehoben 

3,4 bis 5 Gehoben bis stark gehoben. 

 



 
 
Die Standardstufe ist nach folgender Tabelle zu ermitteln: 
 

 



 
 
 
Für den Grad der Modernisierung gilt: 
 

Modernisierungsgrad Modernisierung 

0 bis 4 Baujahrestypisch (nicht modernisiert) 
 

4 bis 8 Teilmodernisiert, im Rahmen der Instandhaltung 
 

8 bis 13 Überwiegend modernisiert 
 

Über 13 Voll modernisiert, neubaugleiche Altbausanierung 
 

 
Die Modernisierungspunkte sind nach folgender Tabelle zu ermitteln: 
 

 
 
  
 


